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MUSTERFORMULIERUNG

Der Gutachtervertrag ist im Hinblick auf das Gutachtenhonorar kein Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Wäre es anders, wäre das Erfordernis der Abtretung von Rückforderungsansprüchen des Geschädigten gegen den Schadengutachter an den Versicherer, wie ihn der BGH im Urteil vom 14.03.2024, Az. VI ZR 280/22 verlangt, sinnbefreit.

Die BGH-Entscheidung im Hinblick auf den Gutachteninhalt (Urteil vom 13.01.2009, Az. VI ZR 205/08, Rz. 8) ist mangels zu schließender Schutzlücke nicht auf die Honorarthematik zu übertragen. Der Versicherer als Dritter wird beim Schadengutachten von dessen Inhalt, also von den Feststellungen des Schadengutachters zum Schadenumfang und vom vorzusehenden Reparaturweg belastet.

Der Unterschied zum Honorar liegt in Folgendem: Beim Honorar wird der Versicherer im Ergebnis durch die Höhe der Rechnung belastet. Eine Zahlung auf eine überhöhte Rechnung – wenn sie denn vorliegt – kann der Besteller vom Leistungserbringer zurückfordern. Diesen Rückforderungsanspruch kann er an den Versicherer abtreten.

Durch eine überzogene gutachterliche Schadenermittlung entsteht dem Besteller des Gutachtens aber kein Schaden, denn er bekommt die ihm entstandenen Reparaturkosten vom Versicherer nach den Grundsätzen des subjektbezogenen Schadenbegriffs erstattet. Also hat er keinen abtretbaren Anspruch gegen den Schadengutachter.

Er hat dem Schadengutachter für den Inhalt des Gutachtens auch nichts gegeben, was er zurückfordern könnte.

Das ist der Unterschied, und deswegen liegt im Hinblick auf eine Honorarrückforderung keine Schutzlücke vor, die mit der richterrechtlichen Erfindung des Vertrags mit Schutzwirkung Dritter zu schließen sei. Die Anwendung des „Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter“ setzt aber eine Schutzlücke voraus.

Deshalb lehnt der BGH auch die Anwendung der Rechtsfigur des Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter auf den Reparaturvertrag ab. Er gibt den deutlichen Hinweis, dass aus Sicht des Senats unter Berücksichtigung der von der Rechtsprechung für den Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte entwickelten Grundsätze nicht ohne Weiteres davon auszugehen sei, dass der Reparaturvertrag des Geschädigten mit der Werkstatt ein Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten des Versicherers ist (BGH, Urteil vom 16.01.2024, Az. VI ZR 253/22, Rz. 24).

	Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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